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Es gibt mit hoher Sicherheit auch in SN einen Teilzeiterlass, der vorsehen wird, dass
Teilzeitlehrkräfte für außerunterrichtliche Tätigkeiten nur entsprechend ihrer Teilzeitquote
heranzuziehen sind. Und ja: nicht gehaltener Unterricht ist bei Wahrnehmung anderer
angeordneter dienstlicher Tätigkeiten natürlich vollumfänglich anzurechnen.

Insofern unbedingt schriftlich remonstrieren. Einerseits um der Nichtanrechnung entfallenen
Unterrichts zu widersprechen und andererseits mit Bitte um schriftliche Dienstanweisung, wie
im Falle fehlender Einverständniserklärungen vorgegangen werden soll.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/66236-exkursionen-anrechnung-deputat-bei-tz-
kr%C3%A4ften/?postID=830872#post830872

https://www.lehrerforen.de/thread/66236-exkursionen-anrechnung-deputat-bei-tz-kr%C3%A4ften/?postID=830872#post830872
https://www.lehrerforen.de/thread/66236-exkursionen-anrechnung-deputat-bei-tz-kr%C3%A4ften/?postID=830872#post830872

